
Interpellation zur finanziellen
Situation der AHV-Rentner
Die Beantwortung der Interpel-
lation zur finanziellen Situation
der AHV-Rentner in Liechten-
stein liefert Zahlen und Fakten
über die Einkommens- und Ver-
mögenssituation der Haushalte
mit Personen im Rentenalter. Die
Regierung hat in ihrer Sitzung
vom 2. April die Beantwortung
der Interpellation zur finanziellen
Situation der AHV-Rentner in
Liechtenstein zu Handen des
Landtages verabschiedet. Der
Abgeordnete Johannes Kaiser
hatte die Interpellation am 2. Au-
gust 2018 eingereicht. Die Regie-
rung wurde darin eingeladen,
verschiedene Fragen bezüglich
der Höhe von Renten aus AHV
und Pensionskasse zu beantwor-
ten.

Die Regierung hat unter Ver-
wendung der Daten der Steuer-
verwaltung der sechs Jahre von
2012 bis 2017 die Fragen beant-
wortet, zudem wurden in einem
einleitenden Kapitel insbesonde-
re die Limitierung der Datenbasis
und die Problematik der Frage-
stellung beschrieben. Insbeson-
dere wird darauf hingewiesen,
dass rund die Hälfte der Neu-
Rentner das Kapital der Pensions-
kasse bezieht und damit auf eine
monatliche Rente aus der Pensi-
onskasse verzichtet. Weiters wird
die Einkommens-, Vermögens-

und Verschuldungssituation der
Haushalte mit Personen im Ren-
tenalter dargestellt und es wird
kurz die Herleitung der Höhe der
AHV-Rente beschrieben. (ikr)

Abänderung der
Gesundheitsverordnung
Die Regierung hat eine Abände-
rung der Gesundheitsverordnung
(GesV) beschlossen. Bei den fach-
lichen Voraussetzungen für Chi-
ropraktiker und Psychotherapeu-
ten wurden Anpassungen an die
entsprechenden Voraussetzun-
gen in der Schweiz vorgenom-
men.

In Zusammenarbeit mit dem
Verband Liechtensteinischer Chi-
ropraktiker und dem Berufsver-
band der Psychologinnen und
Psychologen Liechtensteins ist

die Erhöhung der fachlichen Eig-
nungserfordernisse für den Beruf
des Chiropraktikers und des Psy-
chotherapeuten an den schwei-
zerischen Standard angepasst
worden.

Bei den fachlichen Eignungs-
erfordernissen der Chiroprakti-
ker ergab sich insbesondere
Handlungsbedarf betreffend der
fachlichen Eignung im Ange-
stelltenverhältnis. Im Interesse
der Qualitätssicherung werden
nun auch angestellte Chiroprak-
tiker wie in der Schweiz die eid-
genössischen Weiterbildungs -
erfordernisse erfüllen müssen.
Ebenso werden für den Beruf des
Psychotherapeuten erhöhte An-
forderungen an die fachliche
Eignung in Anlehnung an die Er-
fordernisse in der Schweiz gel-
ten. Im Sinne der Gewährleis-
tung der Qualitätssicherung so-
wie im Interesse der Patienten
ist ein sehr hoher Standard er-
forderlich. Dies insbesondere
auch angesichts der sehr unter-
schiedlichen Berufsausübungs-
voraussetzungen in Europa. Von
besonderer Bedeutung ist dabei
die Verankerung eines konseku-
tiven Masterabschlusses in Psy-
chologie (d.h. sowohl Bachelor
als auch Master in Psychologie)
mit Haupt- oder Nebenfach in
klinischer Psychologie als Vo-
raussetzung für die Ausbildung
zum Psychotherapeuten. (ikr)
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